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(54) Längenveränderliche Arbeitsbühne, insbesondere für Kletterrüstungen

(57) Die Erfindung betrifft eine längenveränderliche
Arbeitsbühne (1), insbesondere für Kletterrüstungen, mit
einem ersten Arbeitsbühnenelement (2) und einem zwei-
ten Arbeitsbühnenelement (4), die einenends zur Befe-
stigung an einem Arbeitsbühnenträger ausgebildet und
relativ zueinander längsverschiebbar aneinander ange-
ordnet sind. Um eine längenveränderliche Arbeitsbühne

bereitzustellen, die auch bei Schlankheitsgraden ≤ 0,5
ohne komplizierte Umbaumaßnahmen, die bei der Er-
richtung zwischen den Klettertürmen auftretende Ab-
standsänderungen ausgleicht, ist vorgesehen, dass ein
drittes Arbeitsbühnenelement (3) längsverschiebbar am
ersten und zweiten Arbeitsbühnenelement angeordnet
ist.



EP 2 025 832 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine längenveränderliche
Arbeitsbühne, insbesondere für Kletterrüstungen, mit ei-
nem ersten Arbeitsbühnenelement und einem zweiten
Arbeitsbühnenelement, die einenends zur Befestigung
an einem Arbeitsbühnenträger ausgebildet und relativ
zueinander längsverschiebbar aneinander angeordnet
sind.
[0002] Die Erstellung von Bauwerken mit veränderli-
chem Querschnitt, bspw. konischer oder hyperbolischer
Kühltürme, erfolgt in der Regel unter Verwendung hy-
draulisch umsetzbarer Arbeitsgerüste, sogenannter
Kletterrüstungen. Bestandteil dieser Kletterrüstungen
sind u. a. im Abstand voneinander angeordnete Kletter-
türme, die über Arbeitsbühnen der Eingangs genannten
Art miteinander verbunden sind. Die Arbeitsbühnen er-
möglichen es dem mit der Errichtung beauftragten Ar-
beiter sämtliche anfallenden Bauarbeiten auszuführen.
Nach Abschluß der Bauarbeiten in einer Ebene werden
die Klettertürme und mit ihnen die Arbeitsbühnen ange-
hoben, um die Bauarbeiten in der nächsten Ebene fort-
setzen zu können. Dieser Vorgang wird bis zum Errei-
chen der geforderten Bauwerkshöhe wiederholt.
[0003] In Folge des sich mit der Höhe der Bauwerke
verändernden Querschnitts und der damit einhergehen-
den Umfangsänderung ist es erforderlich, die sich bei
der Errichtung der Bauwerke zwischen den Klettertür-
men auftretenden Abstandsänderung auszugleichen.
Zur Vermeidung zeitaufwendiger Umbaumaßnahmen
sowie sicherheitsrelevanter Bauzustände, ist es bereits
bekannt, längenveränderliche Arbeitsbühnen der Ein-
gangs genannten Art zur Erstellung der Kletterrüstungen
zu verwenden.
[0004] Die bekannten Arbeitsbühnen weisen jedoch
den Nachteil auf, daß diese in einem nur begrenzten Ma-
ße die bei der Errichtung der Bauwerke zwischen den
Klettertürmen auftretenden Abstandsänderungen aus-
gleichen können. Aufgrund der steigenden Anzahl an
Bauwerken mit einem besonders kleinen Schlankheits-
grad, ist es trotz des Einsatzes gattungsgemäßer Ar-
beitsbühnen immer häufger erforderlich, komplizierte
Umbaumaßnahmen durchzuführen, um sämtliche auf-
tretenden Abstandsänderungen zwischen den Kletter-
türmen auszugleichen. Unter dem Schlankheitsgrad wird
dabei das Verhältnis des Radius in der Taille eines Bau-
werks zum Radius am oberen oder unteren Rand ver-
standen.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
längenveränderliche Arbeitsbühne bereitzustellen, die
auch bei Schlankheitsgraden ≤0,5 ohne komplizierte
Umbaumaßnahmen, die bei der Errichtung zwischen den
Klettertürmen auftretende Abstandsänderungen aus-
gleicht.
[0006] Die Erfindung löst die Aufgabe durch eine län-
genveränderliche Arbeitsbühne mit den Merkmalen des
Anspruchs 1. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

[0007] Kennzeichnend für die erfindungsgemäße Ar-
beitsbühne ist mindestens ein weiteres, drittes Arbeits-
bühnenelement, welches längsverschiebbar am ersten
und zweiten Arbeitsbühnenelement angeordnet ist.
[0008] Gegenüber bekannten gattungsgemäßen Ar-
beitsbühnen weist die erfindungsgemäße Arbeitsbühne
den Vorteil einer breiteren Einsetzbarkeit auf. Diese re-
sultiert aus dem gegenüber bekannten Arbeitsbühnen
größerem Verhältnis zwischen der maximalen und mini-
malen Länge der Arbeitsbühne. Die Verwendung erfin-
dungsgemäßer Arbeitsbühnen ermöglicht es, auch wäh-
rend der Erstellung von Bauwerken mit besonders klei-
nem Schlankheitsgrad, sämtliche bei der Errichtung auf-
tretenden Abstandsänderungen zwischen den Kletter-
türmen ohne umfangreiche und insbesondere sicher-
heitsbedenkliche Umbauarbeiten auszugleichen. Dar-
über hinaus kann durch den Einsatz der erfindungsge-
mäßen Arbeitsbühnen auch die Anordnung der die
Arbeitsbühnen tragenden, Klettertürme optimiert wer-
den.
[0009] Eine Einstellung der Länge der Arbeitsbühnen
erfolgt in der Regel selbsttätig, bedingt durch den Ab-
stand der Klettertürme, wobei die Längsverschiebbarkeit
der einzelnen Arbeitsbühnenelemente zueinander die
Einstellbarkeit gewährleistet. Die Ausgestaltung der
Längsverschiebbarkeit, d. h. die Anordnung der Arbeits-
bühnenelemente zueinander, ist dabei grundsätzlich frei
wählbar. So ist bspw. eine Ausgestaltung der Arbeits-
bühne denkbar, bei der die Arbeitsbühnenelemente im
eingeschobenen Zustand, d. h. im Zustand der gering-
sten Länge über- bzw. untereinander angeordnet sind.
[0010] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung sind die Arbeitsbühnenelemente jedoch derart
ausgebildet, daß sie ineinander verschiebbar sind. Eine
derartige, teleskopartige Anordnung der Arbeitsbühnen-
elemente zeichnet sich durch ihren besonders geringen
Raumbedarf aus. Die Notwendigkeit eines zusätzlichen
Stauraums für eingeschobene Arbeitsbühnenelemente
oder überstehende Bauteile im eingeschobenen Zustand
wird dadurch besonders wirksam vermieden. Die tele-
skopartige Ausgestaltung der Erfindung gewährleistet
zudem eine sichere Führung und Abstützung der einzel-
nen Arbeitsbühnenelemente aneinander, wodurch die
Funktionssicherheit der Arbeitsbühne in ergänzender
Weise gesteigert wird.
[0011] Im Rahmen der Erfindung wird im Falle einer
Arbeitsbühne, die aus drei teleskopartig aneinander an-
geordneten Arbeitsbühnenelementen gebildet ist unter
dem ersten Arbeitsbühnenelement das Größte und zur
Aufnahme des dritten, mittleren Arbeitsbühnenelements
ausgebildete Arbeitsbühnenelement verstanden. Unter
dem zweiten Arbeitsbühnenelement wird das kleinste Ar-
beitsbühnenelement verstanden. Das mittlere, dritte Ar-
beitsbühnenelement ist zur Aufnahme des zweiten,
kleinsten Arbeitsbühnenelements ausgebildet und ist
seinerseits in das erste Arbeitsbühnenelement ver-
schiebbar. Grundsätzlich ist die Erfindung nicht auf eine
Arbeitsbühne mit drei Arbeitsbühnenelementen be-
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schränkt. Denkbar ist auch die Bildung einer erfindungs-
gemäßen Arbeitsbühne aus vier oder mehr Arbeitsbüh-
nenelementen.
[0012] Die einzelnen Arbeitsbühnenelemente können
grundsätzlich mit einem beliebigen Bühnenbelag ausge-
stattet werden. Denkbar ist bspw. die Ausgestaltung der
Arbeitsbühnenelemente derart, daß sie dauerhaft mit ei-
nem Bühnenbelag versehen oder einstückig mit diesem
ausgebildet sind, so daß auch vor oder nach einer Län-
genänderung der Arbeitsbühne keine Zusatzarbeiten zur
Erstellung bzw. Entfernung eines Bühnenbelags erfor-
derlich sind. Nach einer besonders vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung sind die Arbeitsbühnenelemente
jedoch zur lösbaren Anordnung eines Bühnenbelags
ausgebildet. Gegenüber den mit einem festen Bühnen-
belag versehenen Arbeitsbühnenelementen weist diese
Ausgestaltung der Erfindung den Vorteil auf, daß einer
beschleunigten Verwitterung der Oberfläche, wie sie ins-
besondere dann auftritt, wenn sich diese dauerhaft in
einem eingeschobenen Zustand befindet, in dem Feuch-
tigkeitsansammlungen über einen längeren Zeitraum auf
dem Bühnenbelag verbleiben können, wirksam vorge-
beugt wird. Insbesondere wird dadurch verhindert, daß
sich auf den Oberflächen der Bühnenbeläge Ablagerun-
gen ansammeln, die u. U. zu einer rutschigen und somit
gefahrenträchtigen Oberfläche führen.
[0013] Zur Gefahrenabwehr und Unfallvermeidung ist
nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung vorgesehen, daß die Arbeitsbühnenelemente
Mittel zur lösbaren Befestigung eines Geländers aufwei-
sen. Eine derartige Ausgestaltung der Erfindung, bei der
ein Geländer, bzw. Geländerelement, in einfacher Weise
an den einzelnen Arbeitsbühnenelementen montiert
bzw. demontiert werden kann, erlaubt es, in jedem Zu-
stand der Arbeitsbühne ein über im wesentlichen die ge-
samte Länge der Arbeitsbühne verlaufendes Geländer
anzuordnen. Das Geländer ist somit in komfortabler Wei-
se an die jeweilige Arbeitsbühnenlänge anpaßbar. Nicht
benötigte Geländerelemente können in einfacher Weise
demontiert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder mon-
tiert werden. Darüber hinaus ermöglicht ein demontier-
bares Geländer einen besonders platzsparenden Trans-
port und Aufbewahrung der Arbeitsbühne. Mittel zur lös-
baren Befestigung des Geländers sind dabei besonders
vorteilhafterweise derart ausgestaltet, daß sie eine form-
schlüssige Anordnung des Geländers, bspw. durch fe-
derbelastete Kugelrasten, ermöglichen.
[0014] Neben der grundsätzlich frei wählbaren Ausge-
staltung der Mittel zur lösbaren Befestigung des Gelän-
ders ist auch deren Anordnung an den Arbeitsbühnen-
elementen grundsätzlich frei wählbar. Nach einer vorteil-
haften Ausgestaltung der Erfindung weisen die Arbeits-
bühnenelemente jedoch außenseitig angeordnete Ge-
länderpfostenaufnahmen auf. Durch diese Weiterbil-
dung der Erfindung wird insbesondere die vorteilhafter-
weise vorgesehene ineinander verschiebliche Anord-
nung der Arbeitsbühnenelemente nicht beeinträchtigt.
Die Geländerpfostenaufnahmen lassen sich in beson-

ders einfacher Weise, bspw. durch Schweißen oder Ver-
schrauben ohne Einfluß auf die relative Verschiebbarkeit
der Arbeitsbühnenelemente zueinander, an dem ersten
Arbeitsbühnenelement anordnen. Im Falle des zweiten
und dritten Arbeitsbühnenelements können die außen-
seitig angeordneten Geländerpfostenaufnahmen zudem
zur Begrenzung der Längsverschiebbarkeit der Arbeits-
bühnenelemente in Einschraubrichtung genutzt werden.
Die Geländerpfostenaufnahmen sind dabei jeweils im
Bereich des in Einschubrichtung gegenüberliegenden
Endes der zweiten und dritten Arbeitsbühnenelemente
außenseitig angeordnet.
[0015] Nach einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung sind die den Arbeitsbühnenelemen-
ten zugeordneten Geländerpfostenaufnahmen lösbar
mit den Arbeitsbühnenelementen, vorzugsweise mit dem
zweiten Arbeitsbühnenelement, verbunden. Eine derar-
tige Ausgestaltung der Erfindung, bei der die zur Aufnah-
me eines Geländerpfostens eines Geländers vorgese-
henen Aufnahmen lös-, bzw. trennbar mit den Arbeits-
bühnenelementen verbunden sind, ermöglicht es, die Ar-
beitsbühnenelemente bei einer entsprechenden Ausge-
staltung im wesentlichen vollständig ineinander zu ver-
schieben. Besonders vorteilhafterweise ist dabei zumin-
dest die dem zweiten Arbeitsbühnenelement zugeord-
nete Geländerpfostenaufnahme lösbar mit dieser
verbunden, so daß zumindest eine im wesentlichen voll-
ständige Einschiebbarkeit des zweiten Arbeitsbühnen-
elements gewährleistet ist.
[0016] Die Ausgestaltung der Geländer bzw. Gelän-
derelemente ist grundsätzlich frei wählbar. Nach einer
vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist an den Ge-
länderpfosten jedoch mindestens ein, vorzugsweise
zwei den jeweiligen Arbeitsbühnenelementen zugeord-
nete und zueinander längsverschiebbare, besonders be-
vorzugt ineinander verschiebbare Geländerholme ange-
ordnet. Einer entsprechenden Ausgestaltung des Gelän-
ders, bei dem die Geländerholme bspw. aus ineinander
verschiebbaren Rohrelementen gebildet sind, erlaubt im
Falle einer Längenänderung der Arbeitsbühne eine kom-
fortable und einfache analoge Längenänderung des Ge-
länders. Eine Demontage oder Montage des Geländers
vor bzw. nach einer Längenänderung der Arbeitsbühne
ist gemäß dieser Weiterbildung der Erfindung nicht er-
forderlich. Insbesondere die Ausgestaltung des Gelän-
ders mit ineinander verschiebbaren d. h. teleskopierba-
ren Geländerholme zeichnet sich dabei durch ihren ein-
fachen Aufbau und hohe Funktionssicherheit aus.
[0017] Wie bereits eingangs dargestellt, ist die Ausge-
staltung der Arbeitsbühnenelemente sowie deren längs-
verschiebliche Anordnung aneinander grundsätzlich frei
wählbar. Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung sind die Arbeitsbühnenelemente jedoch aus zwei
mittels Querprofilen miteinander verbundener, ein U-
Profil aufweisender Längsträger gebildet. Derartig aus-
gebildete Arbeitsbühnenelemente zeichnen sich durch
ihr geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität
aus. Die Querprofile ermöglichen ferner eine besonders
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einfache Anordnung eines Arbeitsbühnenbelags bspw.
in Form von quer zu den Querprofilen angeordneter Boh-
len, welche besonders vorteilhafterweise derart ausge-
staltet sind, daß sie die Schenkel des U-Profils hinter-
greifen, woraus sich eine Grundsicherung der Bohlen ge-
gen Abheben ergibt.
[0018] Darüber hinaus ermöglicht eine derartige Aus-
gestaltung der Erfindung die besonders einfache, vorteil-
hafterweise vorgesehene ineinander verschiebbare An-
ordnung der Arbeitsbühnenelemente. Besonders vorteil-
hafterweise sind dabei die U-Profile der einzelnen Ar-
beitsbühnenelemente derart aufeinander abgestimmt,
daß das Außenmaß des U-Profils des einzuschiebenden
Arbeitsbühnenelements an das Innenmaß des U-Profils
des aufnehmenden Arbeitsbühnenelements angepaßt
ist. Hierdurch wird eine besonders zuverlässige Anord-
nung der Arbeitsbühnenelemente aneinander gewähr-
leistet, wobei sich die Außenfläche des U-Profils des ein-
schiebbaren Arbeitsbühnenelements an der Innenfläche
des U-Profils des aufnehmenden Arbeitsbühnenele-
ments abstützt.
[0019] Für die Anordnung der Querprofile an den
Längsträgern mit U-Profil bestehen keine grundsätzli-
chen Vorgaben. Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung sind die Querprofile des ersten Arbeits-
bühnenelements jedoch im Bereich ihrer gegenüberlie-
genden Enden außenseitig an jeweils einem Schenkel
der U-Profile angeordnet. Eine derartige Ausgestaltung
des ersten Arbeitsbühnenelements gewährleistet, daß
dessen durch die U-Profile begrenzter Innenraum voll-
ständig zur Aufnahme des dritten Arbeitsbühnenele-
ments geeignet ist. Um auch eine Verschiebbarkeit des
zweiten Arbeitsbühnenelements in das dritte Arbeitsbüh-
nenelement zu gewährleisten, weist auch das dritte Ar-
beitsbühnenelement vorzugsweise im Bereich des dem
zweiten Arbeitsbühnenelement zugewandten Ende au-
ßenseitig an jeweils einem Schenkel der U-Profile ange-
ordnete Querprofile auf. Hierdurch wird auch die Ver-
schiebbarkeit des zweiten Arbeitsbühnenelements in
das dritte Arbeitsbühnenelement weitestgehend ge-
währleistet.
[0020] Die Arbeitsbühneuelemente können zum Aus-
gleich von Abstandsänderungen zwischen den Kletter-
türmen grundsätzlich in beliebiger Weise relativ zuein-
ander verschoben werden. Nach einer vorteilhaften Wei-
terbildung der Erfindung sind jedoch Mittel zur lösbaren
Arretierung der Arbeitsbühnenelemente aneinander, ins-
besondere zur Arretierung des dritten Arbeitsbühnenele-
ments an dem ersten und zweiten Arbeitsbühnenele-
ment vorgesehen. Entsprechende Mittel, die bspw. durch
Verschraubungen zueinander gebildet sein können, er-
möglichen eine Festlegung der Verschiebbarkeit der Ar-
beitsbühnenelemente zueinander. So kann festgelegt
werden, welches, bzw. welche Arbeitsbühnenelemente
in Abhängigkeit von der erforderlichen Längenänderung
relativ zueinander verschoben werden.
[0021] Besonders vorteilhafterweise ist das Mittel zur
Arretierung des ersten Arbeitsbühnenelements an dem

dritten Arbeitsbühnenelement derart ausgebildet, daß ei-
ne begrenzte Verschiebbarkeit dieser beiden Arbeits-
bühnenelemente zueinander einstellbar ist. Dieses Mittel
gewährleistet bei einer einstellbaren relativen Verschieb-
barkeit der Arbeitsbühnenelemente zueinander, daß
gleichzeitig die Verbindung dieser beiden Arbeitsbüh-
nenelemente gesichert ist, d. h. diese können nicht ge-
trennt werden. Die relative Verschiebbarkeit der beiden
Arbeitsbühnenelemente zueinander kann bspw. derart
festgelegt werden, daß zumindest die bei einem Kletter-
vorgang aus einem Kippen der Arbeitsbühne gegenüber
den Klettertürmen resultierende Längenänderung durch
die relative Verschiebbarkeit des ersten Arbeitsbühnen-
elements zum dritten Arbeitsbühnenelement aufgefan-
gen wird.
[0022] Die Ausgestaltung der Querprofile zur Verbin-
dung der Längsträger ist grundsätzlich frei wählbar. Nach
einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung sind die
Querprofile jedoch zur verschiebbaren Aufnahme von
Querstreben ausgebildet, die im wesentlichen senkrecht
zu den Arbeitsbühnenelementen verschiebbar sind. Die-
se Ausgestaltung der Erfindung ermöglicht eine beson-
ders einfache Verbreiterung der Arbeitsbühnen für den
Fall, daß es aus Sicherheitsgründen erforderlich ist, den
Abstand zwischen der Arbeitsbühne und dem zu erstel-
lenden Bauwerk zu schließen. Die Querstreben dienen
dabei zur Aufnahme eines lösbar anordbaren Bühnen-
belags, welcher ggf. wieder in einfacher Weise entfernt
werden kann. In diesem Fall können auch dann die Quer-
streben in einfacher Weise in die Querprofile eingescho-
ben werden, wo sie bis zu ihrer nächsten Verwendung
verbleiben können, ohne störend zu wirken.
[0023] Zur Erstellung des Bauwerkes werden die Klet-
tertürme der Kletterrüstung nach Erstellung einer Ebene
bis zum Abschluß des Bauwerkes schrittweise angeho-
ben. Dieser Klettervorgang der Klettertürme erfolgt nicht
synchron, so daß während des Klettervorgangs die Ar-
beitsbühne relativ zu den Klettertürmen verkippt ist. Um
dabei Schäden an der Arbeitsbühne zu vermeiden und
um einen reibungslosen Klettervorgang zu gewährlei-
sten, sind das erste und zweite Arbeitsbühnenelement
an ihren gegenüberliegenden Enden zur gelenkigen An-
ordnung an einem Arbeitsbühnenelementeträger ausge-
bildet. Besonders vorteilhafterweise werden dabei Büh-
nenlager durch Kugelpfannen gebildet, die eine gelenki-
ge Anordnung der Arbeitsbühne an entsprechend aus-
gebildeten Bühnenauflagern der Klettertürme ermögli-
chen.
[0024] Um eine vorteilhafterweise vorzusehende voll-
ständige Verschiebbarkeit des zweiten Arbeitsbühnen-
elements in das dritte Arbeitsbühnenelement zu gewähr-
leisten, ist das zweite Arbeitsbühnenelement vorteilhaf-
terweise durch Längsträger mit über innenliegend an den
U-Profilen angeordnete Querstreben verbunden. Um
gleichzeitig jedoch auch im Bereich des zweiten Arbeits-
bühnenelementes eine besonders einfach Bühnenver-
breiterung zu ermöglichen, ist dieses zur Aufnahme einer
Einhängekonsole ausgebildet, die ihrerseits zur Aufnah-
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me eines Bühnenbelags geeignet ist. Diese Ausgestal-
tung der Erfindung gewährleistet, daß über die gesamte
Länge einer entsprechend ausgebildeten Arbeitsbühne,
ggfs. eine Bühnenverbreiterung erfolgen kann.
[0025] Grundsätzlich ist die Verschiebbarkeit der Ar-
beitsbühnenelemente im Falle der Verwendung von
Längsträgern mit entsprechenden U-Profilen bereits
dann gewährleistet, wenn die Abmessungen der U-Pro-
file aufeinander abgestimmt sind. Nach einer vorteilhaf-
ten Ausgestaltung der Erfindung sind die Arbeitsbühnen-
elemente jedoch über Lagerelemente ineinander ver-
schiebbar aneinander angeordnet. Lagerelemente, zu
denen bspw. auch Wälz- oder Kugellager zählen, erleich-
tern die Verschiebbarkeit der Arbcitsbühnenelemente
zueinander und gewährleisten eine hohe Funktionssi-
cherheit der entsprechend weitergebildeten Arbeitsbüh-
nen.
[0026] Nach einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung sind die Lagerelemente dabei aus
Führungsrollen gebildet, die besonders vorteilhafterwei-
se derart an den Arbeitsbühnenelementen angeordnet
sind, daß sie an einer Innenseite und/oder Außenseite
der U-Profile anliegen. Die Führungsrollen, die sich in
einfacher Weise an den Arbeitsbühnenelementen anord-
nen lassen, zeichnen sich durch ihre hohe Funktionssi-
cherheit, geringen Wartungsbedarf sowie geringe Her-
stellungskosten aus.
[0027] Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist
die längenveränderliche Arbeitsbühne einenends oder
beidenends eine schwenkbar angeordnete Abdeckung
auf. Die Abdeckung ist dabei in der Regel so ausgelegt,
daß sie den Bereich zwischen zwei an einem Kletterturm
angeordneten Arbeitsbühnen überbrückt, wodurch ein
einfacher und sicherer Durchgang zwischen den einzel-
nen Arbeitsbühnen geschaffen wird. Die Verschwenk-
barkeit der Abdeckung gewährleistet, daß diese zu öff-
nen sind, so daß das Personal sicher im Bereich des
Kletterturms auf- und absteigen kann, bspw, um von ei-
ner zur anderen Ebene zu gelangen. Darüber hinaus ge-
währleistet die verschwenkbare Anordnung der Abdek-
kung deren problemlose Anpassung an unterschiedliche
Neigungen der Bühne, die diese während des Kletter-
vorgangs einnehmen kann. Die Arbeiten werden nicht
behindert und das Personal wird nicht gefährdet.
[0028] Die Anordnung der Abdeckung an der Arbeits-
bühne ist grundsätzlich frei wählbar. Nach einer beson-
ders vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung, weist die
Arbeitsbühne jedoch eine Abdeckung auf, die stirnseitig
an dem ersten Arbeitsbühnenelement angeordnet ist.
Die stirnseitige Anordnung zeichnet sich dabei dadurch
aus, daß die Abdeckung derart an der Arbeitsbühne an-
geordnet werden kann, daß sie im ausgeklappten Zu-
stand, d.h. im Zustand in dem der Bereich des Kletter-
turms überbrückt und eine Verbindung zur nächsten an
dem Kletterturm angeordneten Arbeitsbühne hergestellt
wird, keine Höhenunterschiede zum Arbeitsbühnenbe-
lag aufweist, die Stolperkanten für das Personal bilden
könnten. Die stirnseitige Anordnung ermöglicht ferner ein

freies Verschwenken der Arbeitsbühne auch während
des Klettervorgangs, in dem diese um bis zu 22° gegen-
über einer Waagerechten geneigt werden kann. Beson-
ders vorteilhafterweise kann die Abdeckung einen
Schwenkbereich von bis zu 270° aufweisen. Dadurch
wird gewährleistet, daß die Abdeckung ausgehend von
einer Ruhelage, in der die Abdeckung im Falle der An-
ordnung am ersten Arbeitsbühnenelement zwischen den
U-Profilen angeordnet ist, bis hin zur maximalen Neigung
beim Klettervorgang frei verschwenkt werden kann.
[0029] Nach einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist die Abdeckung zweistückig aus-
gebildet. Diese Ausgestaltung ermöglicht es dem Perso-
nal, an dem Kletterturm auf- oder abzusteigen, ohne die
gesamte Abdeckung zu öffnen. Durch den verbleibenden
Teil der Abdeckung wird weiterhin eine Verbindung zwi-
schen den Arbeitsbühnen aufrecht erhalten. Auch wäh-
rend Teile des Personals am Kletterturm auf- oder ab-
steigen bleiben die Arbeitsbühnen weiterhin miteinander
verbunden, so daß trotzdem weitere Teile des Personals
gefahrlos von einer Arbeitsbühne zur anderen gelangen
können.
[0030] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachstehend mit Bezug auf die Zeichnungen näher er-
läutert. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer aus drei
Arbeitsbühnenelementen gebildeten Ar-
beitsbühne ohne Führungsrollen;

Fig. 2 eine Skizze einer Seitenansicht der Ar-
beitsbühne von Fig. 1 im ausgezogenen
Zustand;

Fig. 3 eine Skizze einer Seitenansicht der Ar-
beitsbühne von Fig. 1 im eingeschobenen
Zustand;

Fig. 4 eine Skizze einer vergrößerten Darstellung
eines Endes der Arbeitsbühne von Fig, 1;

Fig. 5 eine Skizze einer Vorderansicht der Ar-
beitsbühne von Fig. 1 und

Fig. 6 eine Vorderansicht einer Einhängekonso-
le;

Fig. 7a-7c drei Skizzen einer Seitenansicht zweier
über eine Abdeckung verbundener Ar-
beitsbühnen und

Fig. 8 eine Skizze einer Draufsicht zweier an ei-
nem Kletterturm angeordneter Arbeitsbüh-
nen.

[0031] Fig. 1 zeigt in einer Explosionsdarstellung eine
perspektivische Ansicht einer zweifach teleskopierbaren
Arbeitsbühne 1 bestehend aus einem großen, ersten Ar-
beitsbühnenelement 2, einem mittleren, dritten Arbeits-
bühnenelement 3 und einem zweiten, kleineren Arbeits-
bühnenelement 4.
[0032] Die Arbeitsbühnenelemente 2, 3, 4 sind jeweils
aus zwei parallel im Abstand voneinander angeordneten,
ein U-Profil aufweisenden Längsträgern 12a, 12b, 12c
gebildet, die über Querprofile 13a, 13b, 13c, 13d mitein-
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ander verbunden sind. Am ersten Arbeitsbühnenelement
2 sind dabei die Querprofile 13a im Abstand zueinander
an einem außenliegenden Schenkel der Längsträger 12a
angeordnet, so daß der durch die Innenfläche der Längs-
träger 12a begrenzte Innenraum des ersten Arbeitsbüh-
nenelements 2 vollständig zur Aufnahme des dritten Ar-
beitsbühnenelements 3 geeignet ist.
[0033] Außenseitig an dem Längsträger 12a des er-
sten Arbeitsbühnenelements 2 angeordnete Geländer-
pfostenaufnahmen 9 dienen zur lösbaren Aufnahme von
Geländerpfosten 11 eines ersten Geländerelements 6
eines Geländers 5 der Arbeitsbühne 1. Die Geländerpfo-
stenaufnahmen 9 weisen dabei Bohrungen zur rasten-
den Aufnahme der im Verbindungsbereich entsprechend
ausgebildeten Geländerpfosten 11 auf (vgl. Fig. 2 und
Fig. 3).
[0034] Die Geländerpfosten 11 des ersten Geländer-
elements 6 sind im Bereich des ersten Arbeitsbühnen-
elements 2 über zwei Geländerholme 6a miteinander
verbunden, die einen kreisförmigen Öffnungsquerschnitt
aufweisen. Der Öffnungsquerschnitt der Geländeholme
6a ist dabei größer als der Außenquerschnitt von Gelän-
derholmen 7a des dem dritten Arbeitsbühnenelement 3
zugeordneten zweiten Geländerelements 7. Die Gelän-
derholme 7a sind an einem Geländerpfosten 11 befe-
stigt, welcher im Bereich des dem ersten Arbeitsbühnen-
element 2 gegenüberliegenden Endes des dritten Ar-
beitsbühnenelements 3 in einer Geländerpfostenaufnah-
me 9 lösbar befestigt ist. Die ebenfalls außenseitige An-
ordnung der Geländerpfostenaufnahmc 9 an dem dritten
Arbeitsbühncnelement 3 gewährleistet eine verschieb-
bare Anordnung der Geländerholme 7a in den Geländer-
holmen 6a.
[0035] Zur Anordnung eines Geländerelements 8 des
Geländers 5 an dem zweiten Arbeitsbühnenelement 4
weist dieses eine lösbar mit dem Längsträger 12c ver-
bindbare Geländerpfostenaufnahme 10 auf. Die lösbare
Ausgestaltung der Geländerpfostenaufnahme 10 erlaubt
im Bedarfsfall eine vollständige Verschiebung des zwei-
ten Arbeitsbühnenelements 4 in das dritte Arbeitsbüh-
nenelement 3. Der Geländerpfosten 11 des dem zweiten
Arbeitsbühnenelement 4 zugeordneten Geländerele-
ment 8 weist zwei im wesentlichen senkrecht zu diesem
angeordnete Geländerholme 8a auf, deren Außenquer-
schnitt geringer ist als der Öffnungsquerschnitt der Ge-
länderholme 7a des Geländerelements 7 des dritten Ar-
beitsbühnenelements 3. Diese Ausgestaltung der Gelän-
derholme 8a ermöglicht eine Verschiebung derselben in-
nerhalb der Geländerholme 7a.
[0036] Zur Überbrückung des Abstandes der Enden
des Geländers 5 zu einem Kletterturm 50 sind beide-
nends der Arbeitsbühne 1 an dem Geländer 5 Geländer-
verlängerungen 45a, 45b angeordnet. Im Bereich des
ersten Arbeitsbühnenelements 2 ist die Geländerverlän-
gerung 45a durch zwei an dem Geländerpfosten 11 an-
geordnete Hülsen gebildet, in der ein Geländerelement
längsverschiebbar angeordnet ist. Im Bereich des zwei-
ten Arbeitsbühnenelements 4 ist die Geländerverlänge-

rung 45b längsverschiebbar in dem Geländerholmen 8a
angeordnet.
[0037] Die Längsverschiebbarkeit der Geländerverän-
gerung 45a, 45b gleicht zudem die Abstandsänderungen
zwischen dem Geländer 5 und dem Kletterturm 50 wäh-
rend einer Kletterphase aus. Die freien Enden der Ge-
länderverlängerungen sind mit Ketten 51 verbunden, die
an den Klettertürmen 50 befestigt werden können.
[0038] Zur teleskopartigen Verbindung des ersten Ar-
beitsbühnenelements 2 mit dem dritten Arbeitsbühnen-
element 3 weisen die Abmessung der U-Profile der
Längsträger 12b des dritten Arbeitsbühnenelements 3
ein Außenmaß auf, welches derart an das Innenmaß der
U-Profile der Längsträger 12a des ersten Arbeitsbühnen-
elements 2 angepaßt ist, das die Längsträger 12b inner-
halb der U-Profile der Längsträger 12a verschiebbar
sind. Um eine freie Verschiebbarkeit des dritten Arbeits-
bühnenelements 3 in das erste Arbeitsbühnenelement 2
zu gewährleisten, sind die Längsträger 12b des dritten
Arbeitsbühnenelements 3 im Bereich des dem ersten Ar-
beitsbühnenelement 2 zugewandten Endes durch innen-
seitig an dem U-Profil des Längsträgers 12b angeordnete
Querprofile 13d miteinander verbunden. Im Bereich des
dem zweiten Arbeitsbühnenelement 2 zugewandten En-
des sind die Längsprofile 12b des dritten Arbeitsbühnen-
elements 3 hingegen analog zum ersten Arbeitsbühnen-
element 2 durch außenseitig angeordnete Querprofile
13b verbunden.
[0039] Das zweite, kleinere Arbeitsbühnenelement 4
ist, wie auch das erste und dritte Arbeitsbühnenelement
2, 3 aus über Querprofile 13c miteinander verbundene,
ein U-Profil aufweisende Längsträger 12c gebildet. Die
Querstreben 13c sind dabei vollständig innenseitig an
den Längsträgern 12c angeordnet, um eine im wesent-
lichen vollständige Verschiebbarkeit des zweiten Ar-
beitsbühnenelements 4 in das dritte Arbeitsbühnenele-
ment 3 zu gewährleisten. Hierzu weisen die U-Profile 12c
ein Außenmaß auf, das wiederum eine Verschiebbarkeit
innerhalb der U-Profile 12b des dritten Arbeitsbühnen-
elements 3 ermöglicht.
[0040] Die Querprofile 13a, 13b sind durch im Quer-
schnitt im wesentlichen quadratische Rechteckprofile
gebildet, in denen Querstreben 15 verschiebbar ange-
ordnet sind. Die Querstreben 15 ermöglichen eine Ver-
breiterung 14 der Arbeitsbühnenfläche. Hierzu wird auf
den ausgezogenen Querstreben 15 zusätzlicher Boden-
belag 28 angeordnet, der an den Bodenbelag 27 an-
grenzt, der auf den Arbeitsbühnenelementen 2, 3, 4 im
Bereich zwischen den Längsträgern 12a, 12b, 12c an-
geordnet ist (vgl. Fig. 5).
[0041] Um auch im Bereich des zweiten Arbeitsbüh-
nenelements 4 eine Verbreiterung der Arbeitsbühne 1
zu ermöglichen, ist das U-Profil 12c des zweiten Arbeits-
bühnenelements 4 derart zugänglich, daß es die Einhän-
gung einer Einhängekonsole 29 ermöglicht (vgl. Fig. 6).
[0042] Zur Festlegung des Verschiebungsablaufes
der Arbeitsbühnenelemente 2, 3 zwischen den in Fig. 2
(vollständig ausgezogener Zustand) und Fig. 3 (vollstän-
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dig eingeschobener Zustand) dargestellten Zuständen
der Arbeitsbühne 1, sind unterschiedliche Arretierungs-
mittel vorgesehen, mit denen die Arbeitsbühnenelemen-
te 2, 3, 4 aneinander festgelegt werden können. So wei-
sen die Längsträger 12b des dritten Arbeitsbühnenele-
ments 3 eine in Form eines Langlochs ausgeführte Bol-
zenaufnahme 20 sowie die Längsträger 12c des zweiten
Arbeitsbühnenelements 4 mit der Bolzenaufnahme 20 in
Überdeckung bringbare Bohrungen 21 auf, mittels derer
das zweite Arbeitsbühnenelement 4 an dem dritten Ar-
beitsbühnenelement 3, bspw. unter Verwendung eines
Bolzens, festgelegt werden kann.
[0043] Zur Arretierung des dritten Arbeitsbühnenele-
ments 3 an dem ersten Arbeitsbühnenelement 2 weisen
die Längsträger 12a des ersten Arbeitbbühnenelements
2 jeweils eine sich parallel zu den Längsträgern 12a er-
streckende Gewindestange 18 auf, die einenends an
dem dem dritten Arbeitsbühnenelement 3 gegenüberlie-
genden Ende des Längsträgers 12a befestigt sind und
anderenends in das U-Profil des Längsträgers 12a hin-
einragen. Der Längsträger 12b des dritten Arbeitsbüh-
nenelements 3 weist im Bereich des dem ersten Arbeits-
bühnenelement 2 zugewandten Endes eine Bohrung zur
Aufnahme des freien Endes der Gewindestange 18 auf.
Mittels einer auf die Gewindestange 18 aufschraubbaren
Mutter 19 ist eine Festlegung des dritten Arbeitsbühnen-
elements 3 an dem ersten Arbeitsbühnenelement 2 mög-
lich. In Abhängigkeit von der Aufschraublänge kann da-
bei eine begrenzte relative Verschiebbarkeit des dritten
Arbeitsbühnenelements 3 zum ersten Arbeitsbühnenele-
ment 2 beibehalten werden oder aber eine vollständige
Arretierung erreicht werden (vgl. Fig. 4).
[0044] Zur Verbesserung der Verschiebbarkeit der Ar-
beitsbühnenelemente 2, 3, 4 zueinander weist das dritte
Arbeitsbühnenelement 3 im Bereich seines dem ersten
Arbeitsbühnenelement 2 zugewandten Endes sowie das
zweite Arbeitsbühnenelement 4 im Bereich seines dem
dritten Arbeitsbühnenelement 3 zugewandten Endes ei-
ne an einem Steg 17 angeordnete, innere Führungsrolle
16 auf, die innerhalb des U-Profils 12a des ersten Ar-
beitsbühnenelements 2 bzw. des U-Profils 12b des drit-
ten Arbeitsbühnenelements 3 abrollt. Darüber hinaus
weist das erste Arbeitsbühnenelement 2 an seinem dem
dritten Arbeitsbühnenelement 3 zugewandten Ende so-
wie das dritte Arbeitsbühnenelement 3 im Bereich seines
dem zweiten Arbeitsbühnenelement 4 zugewandten En-
de außenseitig auf den U-Profilen 12b, 12c über einen
Ausleger 23 angeordnete äußere Führungsrollen 22 auf.
[0045] Zur gelenkigen Lagerung der Arbeitsbühne 1
an einem Bühnenauflager 26 eines hier nicht dargestell-
ten Kletterturms weist die Arbeitsbühne 1 beidenends
angeordnete außenseitige Bühnenlager 24 auf. Die Aus-
gestaltung der Bühnenlager 24 sowie eines weiteren im
Bereich des ersten Arbeitsbühnenelements angeordne-
ten, inneren Bühnenlagers 25 in Form eines U-Profils
erlauben eine Verschwenkung der Arbeitsbühne 1 ge-
genüber den Bühnenauflagern 26.
[0046] Eine in Fig. 6 dargestellte Einhängekonsole 29

weist einen Längsträger 32 auf, der mit einem Ende in
der Einbaulage einen Schenkel des U-Profils des Längs-
trägers 12c des zweiten Arbeitsbühnenelements 3 um-
greift. Zur ergänzenden Sicherung der Einhängekonsole
29 an dem Längsträger 12c des zweiten Arbeitsbühnen-
elements 4 dient ein Bolzen 30, der sich durch entspre-
chende Öffnungen 31 in dem Längsträger 12c sowie dem
Längsträger 32 erstreckt. Die Einhängekonsole 29 weist
darüber hinaus eine Querstrebe 33 auf. Um eine variable
Verbreiterung der Bühne über die Einhängekonsole 29
zu erreichen, ist die Querstrebe 33 durch eine Querstre-
be 34a sowie eine Querstrebe 34b gebildet, wobei die
Querstrebe 34b auf der Querstrebe 34a verschiebbar an-
geordnet ist, die wiederum an ihrem der Querstrebe 34b
abgewandte Ende an dem Längsträger 32 befestigt ist.
[0047] In den Fig. 7a-7c sind zwei im Bereich eines
Kletterturms 50 angeordnete Arbeitsbühnen 1 darge-
stellt. Zur Überbrückung des im Bereich des Kletterturms
50 zwischen den Enden der Arbeitsbühnen 1 bestehen-
den Abstands weist die Arbeitsbühne 1 eine am ersten
Arbeitsbühnenelement 2 stirnseitig angeordnete Abdek-
kung 40 auf.
[0048] Die Abdeckung 40 ist über einen Bolzen 42,
welcher in einem stirnseitig an dem ersten Arbeitsbüh-
nenelement 2 angeordneten Flansch 41 gelagert ist,
schwenkbar mit dem ersten Arbeitsbühnenelement 2
verbunden. In dem in Fig. 7a dargestellten Ruhezustand
ist die Abdeckung 40 eingeklappt, d.h. im Bereich zwi-
schen den Längsträgern 12a des ersten Arbeitsbühnen-
elements 2 angeordnet. Zur Überbrückung des Abstan-
des zwischen den Arbeitsbühnen 1 wird die Abdeckung
40 um den Gelenkbolzen 42 in die in Fig. 7b dargestellte
Position verschwenkt, in der die Abdeckung 40 mit ihrem
freien Ende in das zweite Arbeitsbühnenelement 4 der
gegenüberliegend an dem Kletterturm 50 angeordneten
Arbeitsbühne 1 eingreift. Die Verbindung zwischen den
Arbeitsbühnen 1 erlaubt dem Personal auch im Bereich
des Kletterturms 50 einen ungehinderten Durchgang
zwischen den einzelnen Arbeitsbühnen 1. Die schwenk-
bare Anordnung der Abdeckung 40 gewährleistet auch
in dem in Fig. 7c dargestellten Kletterbetrieb, in dem die
Arbeitsbühnen 1 gegenüber den Klettertürmen 50 ge-
neigt sind, daß weiterhin ein Durchgang zwischen den
Arbeitsbühnen 1 möglich ist.
[0049] Wie aus Fig. 8 ersichtlich besteht die Abdek-
kung 40 aus zwei einzelnen Elementen, die schwenkbar
an dem ersten Arbeitsbühnenelement 2 angeordnet sind.
Für den Fall, daß das Personal am Kletterturm 50 auf-
oder absteigen muß, ist es ausreichend, lediglich einen
Teil der Abdeckung 40 zu öffnen, wohingegen der andere
Teil weiterhin die Arbeitsbühnen 1 miteinander verbindet.
Somit wird auch in diesem Fall gewährleistet, daß wei-
terhin ein Durchgang für das Personal bestehen bleibt,
welches nicht am Kletterturm 50 auf- und absteigen muß.
Der Kletterturm 50 selbst ist an der Oberfläche 51 des
zu erstellenden Bauwerks befestigt.
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Patentansprüche

1. Längenveränderliche Arbeitsbühne, insbesondere
für Kletterrüstungen, mit einem ersten Arbeitsbüh-
nenelement und einem zweiten Arbeitsbühnenele-
ment, die einenends zur Befestigung an einem Ar-
beitsbühnenträger ausgebildet und relativ zueinan-
der längsverschiebbar aneinander angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet, daß
ein drittes Arbeitsbühnenelement (3) längsver-
schiebbar am ersten und zweiten Arbeitsbühnenele-
ment (2, 4) angeordnet ist.

2. Längenveränderliche Arbeitsbühne nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, daß die Arbeitsbüh-
nenelemente (2, 3, 4) ineinanderverschieblich an-
einander angeordnet sind.

3. Längenveränderliche Arbeitsbühne nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Ar-
beitsbühnenelemente (2, 3, 4) zur lösbaren Anord-
nung eines Bühnenbelags (27) ausgebildet sind.

4. Längenveränderliche Arbeitsbühne nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Arbeitsbühnenelemente (2, 3, 4)
Mittel zur lösbaren Befestigung eines Geländers (5)
aufweisen.

5. Längenveränderliche Arbeitsbühne nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Arbeitsbühnenelemente (2,3,4)
außenseitig angeordnete Geländerpfostenaufnah-
men (9, 10) aufweisen.

6. Längenveränderliche Arbeitsbühne nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die den Arbeitsbühnenelementen (2,
3, 4) zugeordneten Geländerpfostenaufnahmen (9,
10) lösbar mit den Arbeitsbühnenelementen (2, 3,
4), vorzugsweise mit dem zweiten Arbeitsbühnen-
element (4) verbunden sind.

7. Längenveränderliche Arbeitsbühne nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß an den Geländerpfosten (11) minde-
stens ein, vorzugsweise zwei den jeweiligen Arbeits-
bühnenelementen (2, 3, 4) zugeordnete und zuein-
ander längsverschiebbare, besonders bevorzugt in-
einander verschiebbare Geländerholme (6a, 7a, 8a)
angeordnet sind.

8. Längenveränderliche Arbeitsbühne nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Arbeitsbühnenelemente (2, 3, 4)
aus jeweils zwei mittels Querprofilen (13a, 13b, 13c,
13d) miteinander verbundenen U-Profilen (12a, 12b,
12c) gebildet sind.

9. Längenveränderliche Arbeitsbühne nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Querprofile (13a, 13b, 13c, 13d)
des ersten Arbeitsbühnenelements (2) im Bereich
ihrer gegenüberliegenden Enden außenseitig an je-
weils einem Schenkel der U-Profile (12a, 12b, 12c)
angeordnet sind.

10. Längenveränderliche Arbeitsbühne nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet
durch Mittel zur lösbaren Arretierung der Arbeits-
bühnenelemente (2, 3, 4) aneinander, insbesondere
zur Arretierung des dritten Arbeitsbühnenelements
(3) an dem ersten und zweiten Arbeitsbühnenele-
ment (2, 4).

11. Längenveränderliche Arbeitsbühne nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Mittel zur Arretierung des ersten
Arbeitsbühnenelements (2) an dem dritten Arbeits-
bühnenelement (3) derart ausgebildet ist, daß eine
begrenzte Verschiebbarkeit der beiden Arbeitsbüh-
nenelemente (2, 3) zueinander einstellbar ist.

12. Längenveränderliche Arbeitsbühne nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Querprofile (13a, 13b) zur ver-
schiebbaren Aufnahme von Querstreben (15) aus-
gebildet sind, die im wesentlichen senkrecht zu den
Arbeitsbühnenelementen (2, 3) verschiebbar sind.

13. Längenveränderliche Arbeitsbühne nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die teleskopierbaren Querstreben
(15) zur Aufnahme eines Konsolenbelags (28) aus-
gebildet sind.

14. Längenveränderliche Arbeitsbühne nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das erste und zweite Arbeitsbühnen-
element (2, 4) zur gelenkigen Anordnung an einem
Arbeitsbühnenelementeträger ausgebildet sind.

15. Längenveränderliche Arbeitsbühne nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das zweite Arbeitsbühnenelement (4)
zur Aufnahme einer teleskopierbaren Einhängekon-
sole (33) ausgebildet ist.

16. Längenveränderliche Arbeitsbühne nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Arbeitsbühnenelemente (2, 3, 4)
über Lagerelemente (16, 22) ineinander verschieb-
bar aneinander angeordnet sind.

17. Längenveränderliche Arbeitsbühne nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Lagerelemente durch Führungs-
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rollen (16, 22) gebildet sind.

18. Längenveränderliche Arbeitsbühne nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Führungsrollen (16) derart an den
Arbeitsbühnenelementen (3, 4) angeordnet sind,
daß sie an einer Innenseite und/oder Außenseite der
U-Profile (12a, 12b) aufliegen.

19. Längenveränderliche Arbeitsbühne nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet
durch eine einen- oder beidenends schwenkbar an-
geordnete Abdeckung (40).

20. Längenveränderliche Arbeitsbühne nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Abdeckung (40) stirnseitig an dem
ersten Arbeitsbühnenelement (2) angeordnet ist.

21. Längenveränderliche Arbeitsbühne nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Abdeckung (40) einen Schwenk-
bereich von bis zu 270° aufweist.

22. Längenveränderliche Arbeitsbühne nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Abdeckung (40) mehrteilig, ins-
besondere zweiteilig ist.
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